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#ST# Bundesbeschluss
über

die Ergänzung der Bundesverfassung durch einen Artikel 22bis

über den Zivilschutz

(Vom 17. Dezember 1958)

Die Bundesversammlung
der Schweizerischen Eidgenossenschaft ,

in Anwendung der Artikel 84, 85, Ziffer 14, 98, 118 und 121 der Bundes-
verfassung,

beschliesst :

I.

Die Bundesverfassung wird durch folgende Bestimmung ergänzt :

Artikel 22bis
1 Die Gesetzgebung über den zivilen Schutz der Personen und Güter gegen

die Auswirkungen von kriegerischen Ereignissen ist Bundessache.
2 Die Kantone sind vor Erlass der Ausführungsgesetze anzuhören. Ihnen ist

der Vollzug unter der Oberaufsicht des Bundes zu übertragen.
3 Das Gesetz bestimmt die Beiträge des Bundes an die Kosten des Zivil-

schutzes.
.4 Der Bund ist befugt, die Schutzdienstpflicht für Männer durch Bundes-

gesetz einzuführen.
6 Frauen können die Schutzdienstpflicht freiwillig übernehmen ; das Nähere

bestimmt das Gesetz,
6 Entschädigung, Versicherung und Erwerbsersatz der Schutzdienst Leisten-

den werden durch Gesetz geregelt.
7 Das Gesetz ordnet den Einsatz von Organisationen des Zivilschutzes zur

Nothilfe.
II.

1 Dieser Beschluss wird der Abstimmung des Volkes und der Stände unter-
breitet.

2 Der Bundesrat wird mit dem Vollzug beauftragt.
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Also beschlossen vom Ständerat,

Bern, den 17.Dezember 1958.

Also beschlossen vom Nationalrat,

Bern, den 17.Dezember 1958.
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Der Präsident : Aug. Lusser
Der Protokollführer: F.Weber

Der Präsident: Eugen Dietschi
Der Protokollführer: i.V.Brühwiler

#ST# Bundesbeschluss
über

den Voranschlag der Schweizerischen Eidgenossenschaft
für das Jahr 1959

und die Bewilligung von Objektkrediten

(Vom 11. Dezember 1958)

Die Bundesversammlung
der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

gestützt auf Artikel 85, Ziffer 10, der Bundesverfassung,
nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 21. Oktober 19581),

beschliesst :

Art. l

Der Finanzvoranschlag der Schweizerischen Eidgenossenschaft für das Jahr
1959, abschliessend mit 2387737669 Franken Ausgaben und 2393801636
Franken Einnahmen sowie der Gesamtvoranschlag, abschliessend mit 834 346
Franken Reinertrag, werden genehmigt.

*) Im Bundesblatt nicht veröffentlicht.
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